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11. Änderung des Regionalplanes Arnsberg – Teilabschnitt Kreis 
Soest und Hochsauerlandkreis im Bereich der Stadt Geseke  
Siedlungsentwicklung in Geseke 
 
 
Bekanntmachung gemäß § 14 Satz 1 LPlG NRW 
Bericht der Bezirksregierung Arnsberg vom 23. März 2021 
Az.: 32.01.02.01-SO-HSK-11.Ä  
 

 

Mit o.a. Bericht, hier eingegangen am 23. März 2021, hat die Bezirks-
regierung Arnsberg die vom Regionalrat am 18. März 2021 aufgestellte 
o.g. 11. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk 
Arnsberg im Bereich der Stadt Geseke angezeigt. Die angezeigte 
Regionalplanänderung wurde gemäß § 19 Abs. 6 Satz 3 LPlG NRW 
einer Rechtsprüfung unterzogen. Die Rechtsprüfung hat ergeben, dass 
keine Einwendungen im Sinne von § 19 Abs. 6 Satz 3 LPlG NRW 
erhoben werden. 
 

Nach Mitteilung des Datums der Ausfertigung werde ich die Bekannt-
machung nach § 14 Satz 1 LPlG NRW im Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Landes Nordrhein-Westfalen veranlassen. 
 

Den an der Planaufstellung beteiligten Stellen im Sinne von § 5 Abs. 1 
ROG ist, sofern gegenüber diesen eine Bindungswirkung der Ziele des 
Regionalplans nach § 4 Abs. 1 ROG eintreten soll, unter Bezugnahme 
auf das Widerspruchsrecht nach § 5 Abs. 1 ROG ein Exemplar des 
Regionalplanes in seiner bekanntgemachten Fassung zu übersenden. 
 

Darüber hinaus bitte ich um die Übersendung eines Exemplars für 
meine Akten. 
 

Im Auftrag 
Gez.  
Karin Weirich-Brämer  

28. Mai 2021 
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Aktenzeichen: 

51.12.03.01-000005-2021-0002548 

 (bei Antwort bitte angeben) 

 

 

regionalplanverfahren@mwide.nrw.de  

Telefon 0211 / 61772 - 692 

Referat VIII B 3 

Recht der Raumordnung  

und Landesplanung 

RL‘in: Karin Weirich-Brämer 

Telefon 0211 / 61772 - 643 

 

mailto:regionalplanverfahren@mwide.nrw.de






 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen die 11. Änderung des Regionalplanes Arnsberg – Teilabschnitt Kreis Soest und 

Hochsauerlandkreis kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-

Westfalen erhoben werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung im 

Gesetz- und Verordnungsblatt (GV.NRW) zu erheben. 
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Zusammenfassende Erklärung  

gemäß § 10 Abs. 3 Raumordnungsgesetz  

für die 11. Änderung des Regionalplanes Arnsberg –Teilab-

schnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis  

im Bereich der Stadt Geseke 

 

Siedlungsentwicklung in der Stadt Geseke:  

- Erweiterung des Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) im Südosten 

der Kernstadt Geseke um ca. 15 ha (Änderungsbereich 1) und 

Rücknahme dieses ASB im Nordwesten um ca. 6 ha (Änderungs-

bereich 3) sowie im Osten um ca. 2 ha (Änderungsbereich 4) und 

jeweilige Festlegung als Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich 

(AFAB);  

- Rücknahme des ASB Störmede im Osten um ca. 2 ha (Änderungs-

bereich 2) und Festlegung als AFAB; 

- Erweiterung des Bereiches für gewerbliche und industrielle 

Nutzungen (GIB) im Osten der Kernstadt um ca. 8 ha (Änderungs-

bereich 5) und Rücknahme dieses GIB um ca. 5 ha (Änderungs-

bereich 6) und Festlegung als AFAB.   



Seite 2 von 6 

1. Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 10 Abs. 3 Raumordnungsgesetz (ROG) ist dem Raumordnungsplan – neben einer 

Begründung, einer Rechtsbehelfsbelehrung, einer Umweltprüfung (vgl. § 10 Abs. 2 ROG) – 

eine zusammenfassende Erklärung beizufügen. Diese beinhaltet: 

 die Art und Weise, wie die Umweltbelange und Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung in dem Aufstellungsverfahren berücksichtigt wurden; 

 aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften in Betracht kom-

menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurden; 

 die im Rahmen der Überwachung der Auswirkungen auf die Umwelt nach § 8 Abs. 4 

Satz 1 ROG durchzuführenden Maßnahmen. 

 

2. Ergebnisse der Umweltprüfung 

Mit der 11. Änderung des Regionalplanes Arnsberg – Teilabschnitt Kreis Soest und Hoch-

sauerlandkreis werden die Grundlagen für die weitere Siedlungsentwicklung in der Stadt Ge-

seke gelegt.  

Für die Änderung bestand das Erfordernis zur Durchführung einer Umweltprüfung nach 

§ 8 ROG, sodass ein Umweltbericht erstellt wurde. Zur Festlegung des Untersuchungsrah-

mens einschließlich des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes 

wurden auf Grundlage des § 8 Abs. 1 Satz 2 ROG die öffentlichen Stellen, deren umwelt- und 

gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen des Raumordnungs-

plans berührt werden können, beteiligt. Das Scoping gemäß § 34 der Verordnung zur Durch-

führung des Landesplanungsgesetzes erfolgte mit Schreiben vom 25.11.2019. Die beteiligten 

öffentlichen Stellen hatten Gelegenheit sich bis zum 17.01.2020 zu äußern. Die sich aus dem 

Scoping ergebenden relevanten Inhalte für die Regionalplanänderung sind in den Umweltbe-

richt eingeflossen, welcher im Rahmen der Vorbereitung des Regionalplanänderungsverfah-

rens erstellt wurde. Als Teil der Planunterlagen trägt der Umweltbericht auch zur Transparenz 

und Nachvollziehbarkeit der Entwurfsüberlegungen bei. 

Im Umweltbericht sind gemäß Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG diejenigen festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes darzulegen, die für die Regionalplanänderung beachtlich sind. Bei der 

Schutzgut bezogenen Betrachtung, sind die Auswirkungen durch die vorliegende Regional-

planänderung für folgende Schutzgüter als erheblich eingestuft worden:  

 

Änderungsbereich 1 

 Schutzgut Fläche: Kriterium „Flächenumwandlung“ 

 Schutzgut Boden: Kriterium „schutzwürdige Böden“ und „natürliche Böden“ 

 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: Kriterium „land-/forstwirtschaftliche 

Nutzflächen“. 
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Änderungsbereich 2 

Durch die regionalplanerische Festlegung als AFAB ist ausgeschlossen, dass auf Ebene 

der Bauleitplanung Bauflächen und Baugebiete dargestellt oder festgesetzt werden. Auf 

der Ebene der Regionalplanung werden durch die Rücknahme des ASB daher keine er-

heblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter erwartet. 

 
Änderungsbereich 3 

Durch die regionalplanerische Festlegung als AFAB ist ausgeschlossen, dass auf Ebene 

der Bauleitplanung Bauflächen und Baugebiete dargestellt oder festgesetzt werden. Auf 

der Ebene der Regionalplanung werden durch die Rücknahme des ASB daher keine er-

heblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter erwartet. 

 

Änderungsbereich 4 

Durch die regionalplanerische Festlegung als AFAB ist ausgeschlossen, dass auf Ebene 

der Bauleitplanung Bauflächen und Baugebiete dargestellt oder festgesetzt werden. Auf 

der Ebene der Regionalplanung werden durch die Rücknahme des ASB daher keine er-

heblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter erwartet. 

 

Änderungsbereich 5 

 Schutzgut Mensch, einschließlich Menschliche Gesundheit: Kriterium „Erholung“, 

„Wohnen“ 

 Schutzgut Fläche: Kriterium „Flächenumwandlung“ 

 Schutzgut Boden: Kriterium „schutzwürdige Böden“ und „natürliche Böden“) 

 Schutzgut Landschaft: Kriterium „Landschaftsbild“ 

 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: Kriterium „land-/forstwirtschaftliche 

Nutzflächen“. 

  

Änderungsbereich 6 

Durch die regionalplanerische Festlegung als AFAB ist ausgeschlossen, dass auf Ebene der 

Bauleitplanung Bauflächen und Baugebiete dargestellt oder festgesetzt werden. Auf der 

Ebene der Regionalplanung werden durch die Rücknahme des GIB daher keine erheblichen 

Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter erwartet. 

Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen können bei der Umsetzung der Planung so-

mit nicht ausgeschlossen, jedoch durch verschiedene Maßnahmen (insbesondere auf Ebene 

der Bauleitplanung) verringert und zumindest teilweise ausgeglichen werden. Einzelheiten 

hierzu können dem beigefügten Umweltbericht (Anlage 5 zur Vorlage 05/02/2021) entnommen 

werden (vgl. hierzu u.a. Kap. 4). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und 

der Erörterung  

Der Planentwurf wurde zusammen mit der Begründung und dem Umweltbericht vom 

28.07.2020 bis (einschließlich) 28.09.2020 beim Kreis Soest und der Bezirksregierung Arns-

berg ausgelegt und gleichzeitig im Internet zugänglich gemacht. Ort und Dauer der Auslegung 

wurden im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 28 am 11.07.2020 bekannt ge-

macht. 

 

Öffentlichkeit 

Im Rahmen der Beteiligung sind aus der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen eingegangen. 

 

Verfahrensbeteiligte 

Im Beteiligungsverfahren gingen seitens der 94 Verfahrensbeteiligten (vgl. Anlage 2 zur Vor-

lage 05/02/2021) 11 Stellungnahmen ein, die auszuwerten und zu berücksichtigen waren. Die 

Zusammenstellung der Stellungnahmen (s. Anlage 3 zur Vorlage 05/02/2021) gibt einen Über-

blick, welche Anregungen eingegangen sind und wie diese im Verfahren berücksichtigt wurden 

(Ausgleichsvorschläge).  

15 weitere Verfahrensbeteiligte brachten keine Anregungen hervor bzw. erklärten, dass sie 

durch die vorgesehene Änderung in ihren Belangen (nicht) negativ berührt seien. 

 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass seitens der Verfahrensbeteiligten keine grundsätzlich neuen 

Belange vorgebracht wurden, die bei der Gesamtbewertung bzw. Abwägung der unterschied-

lichen Interessen zu berücksichtigen gewesen wären. Aus der Beteiligung ergaben sich ledig-

lich Hinweise, die zu Klarstellungen bzw. (redaktionellen) Ergänzungen der Planunterlagen 

führten (vgl. Anlage 3 zur Vorlage 05/02/2021 – Ausgleichsvorschläge: Beteiligten-Nr. 40 „Di-

rektor der Landwirtschaftskammer NRW als Landesbeauftragter“, Anregung 03¸. Beteiligten-

Nr. 56 „Landesbüros der Naturschutzverbände“ Anregungen 03 und 11, Beteiligten-Nr. 61 

„Landrätin des Kreises Soest“ Anregung 03).  

 

Erörterung 

Gemäß § 19 Abs. 3 LPlG sind in der Regel die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen 

der Verfahrensbeteiligten mit diesen zu erörtern. In Vorbereitung der Erörterung wurde allen 

94 Beteiligten mit der Einladung zur Erörterung (Schreiben vom 29.10.2020) die Synopse mit 

den formulierten Ausgleichsvorschlägen zur Verfügung gestellt. Vorab des avisierten Erörte-

rungstermins erklärten – mit Ausnahme des Landesbüros der Naturschutzverbände – die Ver-

fahrensbeteiligten ihr Einvernehmen mit den Ausgleichsvorschlägen zu ihren jeweiligen Anre-

gungen. Das Landesbüro der Naturschutzverbände äußerte sich im Rahmen der Erörterung 
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schriftlich zu den Ausgleichsvorschlägen der Regionalplanungsbehörde; für fünf ihrer insge-

samt 14 Anregungen konnte kein Einvernehmen erzielt werden (s. Anlage 3 zur Vorlage 

05/02/2021). 

 

4. Begründung für die Annahme des Plans nach Abwägung mit in Betracht kommenden 

anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten auf der regionalen Ebene konnten seitens der Stadt Ge-

seke und auch der Regionalplanungsbehörde sowohl für die ASB- als auch die GIB-Festle-

gung nicht identifiziert werden (s. Anlage 4, Kapitel 1.4 zur Vorlage 05/02/2021). Auch im Rah-

men des Scopings wurden keine Alternativen seitens der betroffenen Stellen benannt.  

Mit der 11. Änderung werden die regionalplanerischen Voraussetzungen einer konzentrierten 

Siedlungsentwicklung durch eine zielgerichtete Erweiterung und gleichzeitige Rücknahme des 

Siedlungsraumes geschaffen. Die Festlegung von Siedlungsraum erfolgt dabei bedarfsgerecht 

(s. Anlage 4, Kapitel 1.3 zur Vorlage 05/02/2021) und behutsam unter Beachtung anderweiti-

ger Nutzungen. Im Ergebnis des Erarbeitungsverfahrens stellt die Regionalplanungsbehörde 

im Rahmen ihrer raumordnerischen Beurteilung fest, dass die vorliegende 11. Änderung die 

einschlägigen raumordnerischen Erfordernisse beachtet bzw. berücksichtigt. 

Der Regionalrat ist in seiner Sitzung am 18. März 2021 (vgl. Vorlage 05/02/2021) dem Vor-

schlag der Verwaltung gefolgt und hat die Aufstellung beschlossen. 

Die Bekanntmachung im Gesetzes- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen 

erfolgte am 14.07.2021. (GV.NRW Nr. 52 Seite 890). Damit ist die 11. Änderung des Regio-

nalplanes Arnsberg –Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis im Bereich der Stadt 

Geseke rechtswirksam.  

 

5. Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Gemäß § 8 Abs. 4 ROG sowie § 4 Abs. 4 LPlG sind die erheblichen Auswirkungen der Durch-

führung des Regionalplanes auf die Umwelt zu überwachen. Zweck der Überwachung ist unter 

anderem, frühzeitig unvorhergesehene Auswirkungen zu ermitteln, um in der Lage zu sein, 

geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

 

Die vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen sind im Umweltbericht (s. Anlage 5, Kapitel 7 

zur Vorlage 05/02/2021) dargelegt worden. Sie finden sowohl auf Ebene des Regionalplanes, 

als auch auf den nachfolgenden Ebenen statt.  

 

Die Regionalplanung ist als untere Ebene der Raumordnung lediglich eine rahmensetzende 

Planung, die für sich genommen noch keine konkrete Genehmigung zur Realisierung eines 

Vorhabens darstellt. Vielmehr sind durch die Regionalplanung getroffene Regelungen je nach 
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ihrer Regelungsqualität (Ziel bzw. Grundsatz der Raumordnung) in nachfolgend durchzufüh-

renden Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beachten bzw. zu berücksichtigen. 

 

Von daher beschränkt sich das Monitoring auf der Ebene der Regionalplanung darauf, zu 

überwachen, dass die Regelungen der Raumordnung in den nachfolgenden Planungsverfah-

ren eingehalten werden. Dies ist durch die Beteiligung der Regionalplanungsbehörde, insbe-

sondere durch das Verfahren gemäß § 34 LPlG, sichergestellt. 

 

Die weitere Überwachung der konkreten Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt erfolgt 

auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens durch die zuständigen Genehmigungs- bzw. 

Überwachungsbehörden.  
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